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BEKANNTMACHUNG 
über die Eintragung 

für das Volksbegehren 
„Nein zu Studienbeiträgen in Bayern“ 

von 17. bis 30. Januar 2013 
 
 
 

1. Die Stadt Regensburg hat für das gesamte Stadtgebiet einen Eintragungsbezirk gebildet. 

1.1 Möglichkeiten zur Eintragung bestehen in folgenden vier allgemeinen Eintragungsräumen: 

Eintragungsräume Anschrift Öffnungszeiten  Barrierefrei 
ja / nein 

 

Bürgerbüro 
Stadtmitte 

D.-Martin-Luther-
Str. 3 
 
93047 Regensburg 

Reguläre Öffnungszeiten: 

ja 

Montag bis Freitag 08:00 bis 16:00 Uhr 

Donnerstag 08:00 bis 18:00 Uhr 

Erweiterte Öffnungszeiten: 
Donnerstag, 24.01.2013 08:00 bis 20:00 Uhr 

Sonntag,   27.01.2013 10:00 bis 12:00 Uhr 

 

Bürgerbüro 
Nord 

Brennesstr. 16 
 
93059 Regensburg 

Dienstag bis Freitag 
(Montag geschlossen) 08:30 bis 18:00 Uhr 

ja 
Samstag 09:00 bis 13:00 Uhr 

 

Bürgerbüro 
Burgweinting 

Friedrich-
Viehbacher-Allee 3 
 
93055 Regensburg 

Dienstag, Donnerstag, 
Freitag 
(Montag geschlossen) 

08:30 bis 18:00 Uhr 
ja  

(Fahrstuhl 
vorhanden) Mittwoch 08:30 bis 14:00 Uhr 

Samstag 09:00 bis 13:00 Uhr 

 

Amt für öffentliche 
Ordnung und 
Straßenverkehr – 
Zulassungsstelle 

Johann-Hösl-Str. 11 
 
93053 Regensburg 

Montag bis Freitag 07:30 bis 12:00 Uhr 

ja 
Dienstag, Mittwoch 13:30 bis 15:00 Uhr 

Donnerstag 07:30 bis 13:00 Uhr 
15:00 bis 17:30 Uhr 
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1.2 Für stimmberechtigte Personen, die sich in den nachstehend genannten Einrichtungen befinden 
und die in keinem der allgemeinen Eintragungsräume (vergleiche Nr. 1.1) erscheinen können und 
auch keine Hilfsperson mit der Eintragung beauftragen wollen, bestehen Eintragungsmöglichkeiten 
in folgenden besonderen Eintragungsräumen: 

Bezeichnung der Einrichtung Genaue Anschrift Öffnungszeiten Raumbezeichnung 
Altenheim 
Maria vom Karmel 

Reichsstr. 10 
93055 Regensburg 

Dienstag, 29.01.2013  
14:30 bis 15:00 Uhr Sprechzimmer Parterre 

Altenheim 
St. Josef 

Ägidienplatz 6 
93047 Regensburg 

Donnerstag, 17.01.2013 
14:30 bis 15:00 Uhr Neuer Saal 

Altenheim 
St.-Katharinen-Spital 

Am Brückenfuß 1-3 
93059 Regensburg 

Montag, 21.01.2013 
15:00 bis 15:30 Uhr Gruppenraum 

AWO-Seniorenzentrum 
Carl Lappy 

Brennesstr. 2 
93059 Regensburg 

Dienstag, 29.01.2013 
14:00 bis 14:30 Uhr 

Speisesaal 
im Erdgeschoss 

Betreutes Wohnen 
Königsgarten 

Udetstr. 12 
93049 Regensburg 

Dienstag, 29.01.2013 
11:00 bis 11:30 Uhr 

Veranstaltungsraum 
im Erdgeschoss 

Bezirksklinikum 
Regensburg 

Universitätsstr. 84 
93053 Regensburg 

Donnerstag, 24.01.2013 
10:00 bis 11:00 Uhr 

Besprechungsraum 
Haus 23 - Zimmer 0.19 

BRK 
Rotkreuzheim 

Rilkestr. 8 
93049 Regensburg 

Mittwoch, 23.01.2013 
10:00 bis 10:30 Uhr 

Besprechungsraum 
Nr. 033 

BRK Seniorenheim 
Haus Hildegard von Bingen 

Hildegard-von-Bingen-Str. 6 
93053 Regensburg 

Montag, 28.01.2013 
10:00 bis 10:30 Uhr Multifunktionsraum 

BRK 
Seniorenheim Minoritenhof 

Trothengasse 7 
93047 Regensburg 

Freitag, 25.01.2013 
10:00 bis 10:30 Uhr 

Aufenthaltsbereich 
"Römerweg" 

Bürgerheim 
Kumpfmühl 

Kumpfmühler Str. 52 a 
93051 Regensburg 

Mittwoch, 30.01.2013 
14:00 bis 14:30 Uhr Speisesaal 

Caritas Alten- und Pflegeheim 
Elisabethinum 

Roritzerstr. 7 
93047 Regensburg 

Freitag, 18.01.2013 
11:30 bis 12:00 Uhr 

Speisesaal 
im Erdgeschoss 

Caritas Alten- und Pflegeheim 
Friedheim 

Boessnerstr. 5 
93049 Regensburg 

Freitag, 18.01.2013 
09:30 bis 10:00 Uhr 

Bereich gegenüber 
der Pforte 

Caritas Alten- und Pflegeheim 
Marienheim 

Ostengasse 36 
93047 Regensburg 

Donnerstag, 17.01.2013 
10:00 bis 10:30 Uhr 

Speisesaal 
im 1. Obergeschoss 

Caritas-Krankenhaus 
St. Josef 

Landshuter Str. 65 
93053 Regensburg 

Montag, 28.01.2013 
10:30 bis 11:00 Uhr 

Konferenzzimmer 
im Nordflügel 

Dominikanerinnenkloster 
Heilig Kreuz 

Am Judenstein 10 
93047 Regensburg 

Freitag, 25.01.2013 
14:30 bis 15:00 Uhr Pfortenstube 

Evangelisches Alten-und 
Pflegeheim Johannesstift 

Vitusstr. 14 
93051 Regensburg 

Mittwoch, 23.01.2013 
10:00 bis 10:30 Uhr Foyer 

Evangelisches 
Krankenhaus 

Emmeramsplatz 10 
93047 Regensburg 

Donnerstag, 24.01.2013 
10:00 bis 10:30 Uhr 

Warteraum 
"Chirurgische Ambulanz" 

Justizvollzugsanstalt 
Regensburg 

Augustenstr. 4 
93049 Regensburg 

Dienstag, 22.01.2013 
10:00 bis 10:30 Uhr Zimmer bei Sozialdienst 

Katholisches Bürgerstift 
St. Michael 

Am Singrün 2a 
93047 Regensburg 

Donnerstag, 17.01.2013 
14:30 bis 15:00 Uhr Zimmer 033 

Klinikum 
der Universität Regensburg 

Franz-Josef-Strauß-Allee 11 
93053 Regensburg 

Montag, 21.01.2013 
09:30 bis 10:00 Uhr 

Konferenzraum, Bauteil A, 
2. Obergeschoss 

Krankenhaus 
der Barmherzigen Brüder 

Prüfeninger Str. 86 
93049 Regensburg 

Freitag, 18.01.2013 
09:30 bis 10:00 Uhr 

St. Pius, P1, 
Gartengeschoss 

Krankenhaus der Barmherzigen 
Brüder – Klinik St. Hedwig 

Steinmetzstr. 1-3 
93049 Regensburg 

Montag, 21.01.2013 
14:00 bis 14:30 Uhr Besprechungsraum 

Kursana Residenz 
Castra Regina 

Bahnhofstr. 24 
93047 Regensburg 

Dienstag, 22.01.2013 
12:30 bis 13:00 Uhr Bibliothek 

Pflegeheim der Fachklinik für 
Neurologische Rehabilitation 

Universitätsstr. 84 
93053 Regensburg 

Donnerstag, 24.01.2013 
10:00 bis 11:00 Uhr 

Besprechungsraum 
Haus 23 - Zimmer 0.19 

Pflegeheim 
des Bezirks Oberpfalz 

Universitätsstr. 84 
93053 Regensburg 

Donnerstag, 24.01.2013 
10:00 bis 11:00 Uhr 

Besprechungsraum 
Haus 23 - Zimmer 0.19 

Pflegeheim 
Georg Hegenauer 

Kaiser-Friedrich-Allee 97 
93051 Regensburg 

Mittwoch, 30.01.2013 
14:00 bis 14:30 Uhr 

Aufenthaltsraum 
im 3. Obergeschoss 

Regensburger 
Wohnstätten 

Steinweg 22 
93059 Regensburg 

Donnerstag, 24.01.2013 
16:30 bis 17:00 Uhr Speisesaal 

RKT Seniorenzentrum 
Georgstift 

Rudolf-Aschenbrenner-Platz 2 
93051 Regensburg 

Mittwoch, 30.01.2013 
14:00 bis 14:30 Uhr 

Speisesaal im Erdgeschoss 
der Pflegeabteilung 

Senioren-Residenz 
Schloss Thurn und Taxis 

Emmeramsplatz 7 
93047 Regensburg 

Dienstag, 22.01.2013 
10:00 bis 10:30 Uhr 

Speisesaal 
im 1. Obergeschoss 

Seniorenstift 
Albertinum 

Clermont-Ferrand-Allee 40 
93049 Regensburg 

Montag, 28.01.2013 
14:00 bis 14:30 Uhr 

Besprechungsraum 
im Erdgeschoss 

Seniorenwohnzentrum 
Stift Rosengarten 

Mälzereiweg 1 
93053 Regensburg 

Freitag, 25.01.2013 
10:00 bis 10:30 Uhr Foyer 
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2. Die Stimmberechtigten können sich in jedem allgemeinen Eintragungsraum der Stadt Regensburg 
eintragen. 

Stimmberechtigte, die sich in einer unter Nr. 1.2 genannten Einrichtung befinden und in keinem der 
allgemeinen Eintragungsräume erscheinen können und auch keine Hilfsperson mit der Eintragung 
beauftragen wollen, haben die Möglichkeit, sich in dem entsprechenden besonderen 
Eintragungsraum in der Einrichtung einzutragen. 

Die Stimmberechtigten haben ihren Personalausweis oder Reisepass zur Eintragung mitzubringen. 

3. Stimmberechtigte, die einen Eintragungsschein besitzen, können sich unter Vorlage ihres 
Personalausweises oder Reisepasses in die Eintragungsliste eines beliebigen Eintragungsraums in 
Bayern eintragen. 

4. Jeder/Jede Stimmberechtigte kann sein/ihr Stimmrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. 
Stellvertretung ist unzulässig; es besteht keine Möglichkeit, die Eintragung brieflich zu erklären. Die 
Eintragung kann nicht zurückgenommen werden. 

5. Wer sich unbefugt einträgt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis des Volksbegehrens herbeiführt 
oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; 
der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs.1 und 3 in Verbindung mit § 108d des Strafgesetzbuchs). 

6. Die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 12. November 2012, 
Az.: IA1 - 1365.1-80, nach Art. 65 Landeswahlgesetz, die u.a. den Gegenstand des Volksbegehrens 
enthält, wurde im Staatsanzeiger Nr. 46 vom 16. November 2012 veröffentlicht.  

Sie ist in den unter Nr. 1.1 aufgeführten allgemeinen Eintragungsräumen niedergelegt und kann 
dort während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen werden. 

 

Regensburg, 18. Dezember 2012 
Stadt Regensburg 
Im Auftrag 
 
 
 
 
Dutz 
Ltd. Verwaltungsdirektor 

 

Tagesordnung
1.  Begrüßung und Bericht des  

Jagdvorstehers
2.  Bericht des Kassenverwalters/

Kassenprüfers

Einladung zur Jahreshauptversammlung der Jagdgenossenschaft  
Regensburg-Harting am 17. Januar 2013, um 19 Uhr, im Gasthof Deutsch,  
Straubinger Straße 15, Barbing

3. Entlastung der Vorstandschaft
4. Neuwahl des Jagdvorstandes
5.  Verwendung des  

Jagdpachtschillings
6. Verschiedenes

Regensburg im November 2012

Wolfgang Zirngibl
Der Jagdvorsteher

Hinweis

Die Änderung sowie die Neufassung der 
Satzung des Zweckverbandes Müllver-
wertung Schwandorf für die Benutzung 
seiner Abfallentsorgungsanlagen wurden 
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Dutz 
Ltd. Verwaltungsdirektor 

 

im Amtsblatt der Regierung der Ober-
pfalz Nr. 8 vom 16.10.2012, Seite 72 bis 
77, bekannt gemacht.

Zweckverband Müllverwertung  
Schwandorf
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Der Ausschuss für Stadtplanung, 
Verkehr, Umwelt- und Wohnungsfragen 
der Stadt Regensburg hat in seiner 
Sitzung am 25. September 2012 be-
schlossen, für das Gebiet nördlich der 
Alten Straubinger Straße, westlich der 
Bahnlinie Regensburg – Hof, südlich des 
Auweges und östlich inkl. des nördlichen 
Teilstücks der geplanten Verbindungs-
straße Straubinger Straße –Auweg den 
Bebauungsplan Nr. 147 aufzustellen. Zur 
Sicherung der Planung hat der Stadtrat 
der Stadt Regensburg in seiner Sitzung 
am 13. Dezember 2012 für einen 
Teilbereich dieses Gebietes (Straßentras-
se zwischen Alter Straubinger Straße und 
Auweg) eine Veränderungssperre als 
Satzung beschlossen; dies wird hiermit 
bekannt gemacht. Die Veränderungs-
sperre wird im Stadtplanungsamt im 
Neuen Rathaus, D.-Martin-Luther-Straße 
1, 93047 Regensburg, 2. Stockwerk 
während der allgemeinen Öffnungszeiten 
(von Montag bis Mittwoch von 8.30 bis 
12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr, Donners-
tag von 8.30 bis 13 Uhr und von 15 bis 
17.30 Uhr und Freitag von 8.30 bis 12 
Uhr) zu jedermanns Einsicht bereit 
gehalten. Über den Inhalt der Satzung 
wird auf Verlangen Auskunft erteilt. 

Die Veränderungssperre tritt mit dieser 
Bekanntmachung in Kraft.

Hinweise:
Auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 Satz 
2 und 3 BauGB über die Geltendma-
chung etwaiger Entschädigungsansprü-
che für eingetretene Vermögensnachteile 

Satzung über eine Veränderungssperre zur Sicherung der Planung für einen  
Teilbereich des Bebauungsplanes Nr. 147 für ein Gebiet südlich des Auweges und 
nördlich der Alten Straubinger Straße

durch die Veränderungssperre nach § 18 
und die Vorschrift des § 18 Abs. 3 
BauGB über das Erlöschen der Entschä-
digungsansprüche bei nicht fristgemäßer 
Geltendmachung wird hingewiesen.

Regensburg, 17.12.2012
Stadt Regensburg

Hans Schaidinger
Oberbürgermeister

Vorankündigung

Das Theater Regensburg beabsichtigt, 
Drucker und Multifunktionsgeräte 
(einschließlich Service) der Marke OKI 
sowie Kopierer der Marke Ricoh, 
inklusive einer Vor-Ort-Wartung, zu 
beschaffen. Der Service soll eine 

Wartung der Geräte und die Versorgung 
mit Verbrauchsmaterial und Ersatzteilen 
umfassen. Die Wartung soll direkt durch 
Kundendienstmitarbeiter des jeweiligen 
Herstellers erfolgen, nicht durch Subun-
ternehmen oder Dritte. Bei Interesse 

bitten wir um Kontaktaufnahme bis zum 
18.01.2013.
Benützen Sie bitte die E-Mail-Adresse 
angebot@theaterregensburg.de.
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Gemäß § 3 der Satzung der Freiwilligen 
Feuerwehren der Stadt Regensburg 
(AMBl Nr. 50 vom 11.12.2000) lädt die 
Stadt Regensburg hiermit die feuerwehr-
dienstleistenden Mitglieder der Frei-
willigen Feuerwehr Burgweinting – ein-
schließlich der Feuerwehranwärter, die 
das 16. Lebensjahr vollendet haben 
(Wahlberechtigte) – zu einer Dienstver-
sammlung am Freitag, 11. Januar 2013, 
20 Uhr, in den Pfarrsaal St. Franziskus, 
Kirchfeldallee 3, 93055 Regensburg ein.

Dienstversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Burgweinting

Tagesordnung
· Wahl des Feuerwehrkommandanten
·  Wahl des Stellvertreters des  
Feuerwehrkommandanten

Wahlvorschläge können von den 
Wahlberechtigten ab sofort schriftlich bei 
der Stadt Regensburg, Amt für Brand- 
und Zivilschutz, Greflingerstraße 20, 
93055 Regensburg, eingereicht werden. 
Sie können aber auch noch bei der 
Dienstversammlung schriftlich oder 

mündlich beim Wahlleiter vorgebracht 
werden.

Regensburg, 12.11.2012

STADT REGENSBURG
Rechts- und Umweltreferat

Dr. Wolfgang Schörnig

Die Regensburger Badebetriebe 
GmbH
Vergabestelle
Greflingerstraße 22
93055 Regensburg
Telefon 0941 601-2171
Fax 0941 601-2175
Mail: einkauf@rewag.de 
beabsichtigt folgenden Auftrag zu 
vergeben:

1. Offenes Verfahren nach VOB/A
11-56 -  Teilsanierung Westbad 

Regensburg 2012/2013
12-12-06 -  Elektroarbeiten nach  

DIN 18382
 -  Blitzschutzanlagen  

nach DIN 18384

Nähere Informationen zu oben genannter 
Ausschreibung siehe im EU-Amtsblatt 
(Simap) Nr. 2012 S 240-395179. 

Bei Widersprüchen ist allein verbindlich 
der Veröffentlichungstext im EU-Supple-
ment unter http://simap.europa.eu.

Vorankündigung

Information über beabsichtigte 
Beschränkte Ausschreibungen nach  
§ 3 Abs. 3 Nr. 1 VOB/A 2009 ab einem 
voraussichtlichen Auftragswert von 
25.000 Euro ohne Umsatzsteuer,  
siehe unter www.ava-online.de sowie 
www.regensburg.de/vergaben

Auftraggeber:
Stadt Regensburg
Vergabestelle
Minoritenweg 8+10
93047 Regensburg
Telefon 0941/507-5629
Fax 0941/507-4629
E-Mail: vergabestelle@regensburg.de

Die Stadt Regensburg
Vergabeamt
Minoritenweg 8+10
93047 Regensburg
Telefon 0941/507-5629
Fax 0941/507-4629
Mail: vergabestelle@regensburg.de 
beabsichtigt folgende Aufträge zu 
vergeben:

Offenes Verfahren nach VOB/A
12 E 019 –  Sportplatzbau nach  

DIN 18035
12 E 026 –  Zimmer- und Dachdeckungs-

arbeiten
12 E 029 – Zimmerarbeiten Altbau Innen

Nähere Informationen zu oben  
genannten Ausschreibungen siehe  

unter www.ava-online.de und  
www.regensburg.de/vergaben

Bei Widersprüchen ist allein verbindlich 
der Veröffentlichungstext im EU-Supple-
ment unter http://simap.europa.eu.
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FROHE WEIHNACHTEN 
und alles Gute für das kommende Jahr

wünschen Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Hauptabteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Regensburg


